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Erwägungen

E. 1.1
Die Beschwerde kann wegen Rechtsverletzung gemäss Art. 95 und Art. 96 BGG erhoben
werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG
). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die
Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als
dem angerufenen Grund gutheissen und es kann sie mit einer von der Argumentation der
Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen (vgl. BGE 130 III 136 E. 1.4 S. 140).
Gemäss Art. 42 Abs. 1 BGG ist die Beschwerde hinreichend zu begründen, andernfalls wird
darauf nicht eingetreten ( Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG ). Das Bundesgericht prüft
grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen; es ist nicht gehalten, wie eine
erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu prüfen, wenn diese vor
Bundesgericht nicht mehr vorgetragen wurden. Es kann die Verletzung von Grundrechten
und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern prüfen, als eine solche Rüge in
der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist ( Art. 106 Abs. 2 BGG ).

E. 1.2
Im Beschwerdeverfahren um die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der
Militär- oder Unfallversicherung ist das Bundesgericht nicht an die vorinstanzliche
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden ( Art. 97 Abs. 2 und Art. 105
Abs. 3 BGG ).

E. 2
Das kantonale Gericht hat die Bestimmungen und Grundsätze zum Unfallbegriff nach Art.
4 ATSG sowie insbesondere zum Begriffsmerkmal der Ungewöhnlichkeit (vgl. die zu Art.
9 Abs. 1 UVV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 129 V 402 E. 2.1 S.
404; 134 V 72 E. 2.2 S. 74, E. 4 S. 76) richtig dargelegt. Darauf wird verwiesen.

E. 3
Die Vorinstanz hat erwogen, dass der Sprung in den Graben - selbst wenn dieser uneben
gewesen sein sollte - für den Versicherten eine gewollte, alltägliche Belastung gewesen sei.
Es habe sich dabei nichts Ungewohntes zugetragen, wobei diesbezüglich auf die Aussagen
des Beschwerdeführers in der Schadenmeldung vom 19. März 2008 beziehungsweise in
seinem Schreiben vom 3. April 2008 abzustellen sei, in welchem er die entsprechende
Frage der SUVA ausdrücklich mit "nein" beantwortet hatte. Auch dass er den
Kugelschreiber in den Mund genommen habe, sei nicht ungewöhnlich. Beide äusseren



Faktoren (Sprung in einen 80cm tiefen Baugraben und Halten des Kugelschreibers im
Mund) überschritten den Rahmen des Alltäglichen oder Üblichen im Arbeitsbereich eines
Bauingenieurs nicht.

E. 4
Demgegenüber macht der Beschwerdeführer geltend, er habe den Kugelschreiber zwischen
die Zähne genommen, um die Hände frei zu haben und sich seitlich abstützen zu können.
Auf der Grabensohle sei er abrupt und hart gelandet und habe seinen Sprung nicht mehr
abfedern können. Aufgrund der Bodenbeschaffenheit sei es für ihn nicht absehbar gewesen,
dass er so hart landen würde und dass es sich um eine unebene und grobsteinige
Grabensohle handle. Unter der Grabensohlenmischung aus Kies und Sand hätten sich
grössere Steine befunden, die er vor dem Sprung nicht gesehen habe. Zudem habe er die
Höhe falsch eingeschätzt. Das Wesentliche, nämlich dass er einen Kugelschreiber im
Hinblick auf einen Sprung in eine 80cm tiefe Grube in den Mund genommen habe und dass
der Zahn bei der Sprunglandung im Graben gespalten worden sei, habe er schon in seinem
Schreiben vom 3. April 2008 geschildert. Der Zahn sei nicht etwa schon vor der Landung
auf der Grabensohle, also ohne zusätzliche Krafteinwirkung, sondern erst bei der
Sprunglandung am Boden gespalten worden. Allein die durch die Landung auf den Körper
übertragene und auf einen Zahn gebündelte Energie sei für die Spaltung des Zahnes
verantwortlich gewesen. Aus medizinischer Sicht sei eine krankheitsbedingte Zahnspaltung
ausgeschlossen. Es komme daher nur eine unfallbedingte Schadensursache in Frage. Die
hier interessierende Zahnverletzung durch die Landung auf der Grabensohle sei ihrer Natur
nach zweifelsfrei einem äusseren Faktor zuzuordnen, indem mit dem Beissen auf den
Kugelschreiber ein sinnfälliges und nicht regelmässig bei einer Landung nach einem
Sprung vorkommendes Zusatzereignis gegeben sei, das für sich allein die
Ungewöhnlichkeit des Geschehensablaufs begründe. Dass ein Sprung in eine 80cm tiefe
Baugrube, das Zusammenbeissen der Zähne und das gewollte Halten eines Kugelschreibers
im Mund grundsätzlich nichts Ungewöhnliches seien, wird indessen nicht bestritten.

E. 5
Wie das kantonale Gericht zutreffend festgestellt hat und auch vom Beschwerdeführer nicht
bestritten wird, war der Sprung in die 80cm tiefe, allenfalls auch steinige, Grube nichts
Ungewöhnliches.

E. 5.1
So hat das Eidgenössische Versicherungsgericht, heute Bundesgericht, im Fall eines
Wanderers erwogen, dass das harte Aufschlagen mit der Ferse auf dem Boden für sich
allein genommen keinen Vorgang aussergewöhnlicher Art darstelle. Auch mit Blick auf den
Umstand, dass der Versicherte in dem ihm vom Unfallversicherer zugestellten Fragebogen
trotz klarer Fragestellung kein spezielles Ereignis genannt habe, das den Schmerz
unmittelbar ausgelöst habe oder mit zeitlicher Verzögerung im Sinne einer Teilursache
ausgelöst haben könnte, sei darin keine für den Unfallbegriff letztlich entscheidende
Programmwidrigkeit zu sehen, welche den Rahmen des Normalen und Üblichen beim
Bergabgehen in felsigem Gelände ohne gesicherten Weg mit bis zu 1,5m hohen Absätzen
sprengen würde (Urteil U 258/04 vom 23. November 2006 E. 3.2).

E. 5.2
Gleich verhielt es sich auch bei jenem Versicherten, welcher beim Ausstieg aus einem
Wagen der S-Bahn bei einer Tritthöhe von etwa 43cm mit dem Fuss hart auf dem Perron



aufgetreten war und in der Folge von der Lendengegend ins Bein ausstrahlende Schmerzen
verspürt hatte (Urteil U 82/92 vom 2. Dezember 1993).

E. 5.3
Demgegenüber hat das Bundesgericht erkannt, dass das Aufschlagen mit dem Steissbein
auf der harten Schneepiste beim Snow-Tubing (mit anschliessendem Auftreten von Kopf-,
Nacken- und Rückenschmerzen) einen Unfall im Rechtssinn darstelle (SVR 2008 UV Nr. 4
S. 13, U 411/05 E. 4). Die Versicherte habe zunächst die korrekte - gemäss
Sicherheitsvorschriften vorgesehene - Position eingenommen, sei dann jedoch in den
Snow-Tube hinein gerutscht. Sie sei deshalb ungewollt in Kontakt mit der vereisten
Schneepiste geraten und sei dort in der Folge mehrmals mit dem Steissbein aufgeschlagen.
Die Abfahrt sei damit anders verlaufen als geplant, und das ungewollte Hineingleiten in den
Snow-Tube sei als relevante Programmwidrigkeit im Ablauf der Körperbewegung der
Versicherten zu qualifizieren, womit das Begriffsmerkmal der Ungewöhnlichkeit erfüllt
war.

E. 5.4
Im vorliegend zu beurteilenden Fall kann der Sprung in die Grube, selbst bei allenfalls
unebener und steiniger Bodenbeschaffenheit, mit Blick auf die dargelegten vergleichbaren
Fälle nicht als ungewöhnlich bezeichnet werden und hat sich auch nichts Ungewolltes,
Programmwidriges ereignet.

E. 6
Es stellt sich des Weiteren die Frage, ob der Umstand, dass sich der Beschwerdeführer
einen Kugelschreiber in den Mund gesteckt hatte und damit der unmittelbar betroffene Zahn
bei der Landung einer besonderen Belastung ausgesetzt war, eine andere Beurteilung
rechtfertigt.

E. 6.1
In grundsätzlicher Weise hat sich das Bundesgericht zuletzt in BGE 134 V 72 mit dem
Tatbestandsmerkmal der Ungewöhnlichkeit des äusseren Faktors auseinandergesetzt, wobei
eine Zahnverletzung durch Aufschlagen des Kopfes gegen das Lenkrad eines Auto-Scooters
zu beurteilen war. Demnach ist der äussere Faktor ungewöhnlich, wenn er - nach einem
objektiven Massstab - nicht mehr im Rahmen dessen liegt, was für den jeweiligen
Lebensbereich alltäglich und üblich ist. Er ist Gegenstück zur - den Krankheitsbegriff
konstituierenden - inneren Ursache. Die Bezeichnung der massgebenden Genese wird aber
erst durch die weiter erforderliche Ungewöhnlichkeit des äusseren Faktors ermöglicht (
BGE 134 V 72 E. 4.1 S. 76). Das Merkmal des Ungewöhnlichen macht den alltäglichen
Vorgang zum einmaligen Vorfall. Einwirkungen, die aus alltäglichen Vorgängen
resultieren, taugen in aller Regel nicht als Ursache einer Gesundheitsschädigung. Liegt der
Grund somit allein im Innern des Körpers, ist Krankheit gegeben. Daran ändert die blosse
Auslösung des Gesundheitsschadens durch einen äusseren Faktor nichts; Unfall setzt
vielmehr begrifflich voraus, dass das exogene Element so ungewöhnlich ist, dass eine
endogene Verursachung ausser Betracht fällt ( BGE 134 V 72 E. 4.1.1 S. 76 f.). Das
Begriffsmerkmal der Ungewöhnlichkeit bezieht sich nicht auf die Wirkung des äusseren
Faktors, sondern nur auf diesen selber. Ohne Belang für die Prüfung der Ungewöhnlichkeit
ist insoweit, dass der äussere Faktor allenfalls schwerwiegende, unerwartete Folgen nach
sich zog. Ausschlaggebend ist also, dass sich der äussere Faktor vom Normalmass an
Umwelteinwirkungen auf den menschlichen Körper abhebt. Ungewöhnliche Auswirkungen



allein begründen keine Ungewöhnlichkeit ( BGE 134 V 72 E. 4.3.1 S. 79). Hingegen ist die
Wirkung, das heisst die Natur des Gesundheitsschadens, mit Blick auf die Bedeutung des
Abgrenzungskriteriums im Einzelfall durchaus beachtlich. Ein gesteigertes
Abgrenzungsbedürfnis besteht dort, wo der Gesundheitsschaden seiner Natur nach auch
andere Ursachen als eine plötzliche schädigende Einwirkung haben kann, also keine
gesicherte Zuordnung zum exogenen Faktor erlaubt. Dies gilt nach der Rechtsprechung
insbesondere dann, wenn die Gesundheitsschädigung erfahrungsgemäss auch als alleinige
Folge von Krankheit, insbesondere von vorbestandenen degenerativen Veränderungen eines
Körperteils, innerhalb eines durchaus normalen Geschehensablaufs auftreten kann. In
solchen Fällen muss die unmittelbare Ursache der Schädigung unter besonders
"sinnfälligen" Umständen gesetzt worden sein. Somit wird eine Einwirkung ohne
offensichtliche Schadensneigung erst durch das Hinzukommen eines zusätzlichen
Ereignisses zum ungewöhnlichen äusseren Faktor. Es bedarf - neben den üblichen auf den
Körper einwirkenden Kräften - eines schadensspezifischen Zusatzgeschehens, damit ein
Unfall angenommen werden kann ( BGE 134 V 72 E. 4.3.2 u. 4.3.2.1 S. 80).

E. 6.2
Beschwerdeweise wird geltend gemacht, dass aus medizinischer Sicht eine
krankheitsbedingte Zahnspaltung ausgeschlossen sei. Aktenkundig ist, dass der fragliche
Zahn gemäss zahnärztlicher Untersuchung vom 10. März 2008 bis in die Wurzel gespalten
war und dass es sich um einen vorgeschädigten, mit einer Amalgamfüllung versehenen
Zahn handelte. Weitere medizinische Feststellungen liegen nicht vor (vgl. BGE 134 V 72 E.
4.3.2.2 S. 81). Wie die Rechtsprechung im Zusammenhang mit einer Zahnschädigung beim
Essen erkannt hat, darf die Annahme eines Unfalles nicht mit der Begründung
ausgeschlossen werden, ein völlig intakter Zahn hätte die Belastung überstanden. Es
genügt, dass ein sanierter Zahn für den normalen Kauakt funktionstüchtig ist ( BGE 112 V
201 E. 3a S. 204). Da es sich jedoch um eine Schädigung im Körperinnern handelt, müsste,
wie in BGE 134 V 72 (E. 4.1.1 S. 76 f.) erwogen, das exogene Element so ungewöhnlich
sein, dass eine endogene Verursachung ausser Betracht fällt. Selbst wenn eine
krankheitsbedingte Ursache auszuschliessen wäre, müsste das Begriffsmerkmal der
Ungewöhnlichkeit also erfüllt sein. Immerhin könnte die vorliegende
Gesundheitsschädigung, da es sich um einen sanierten Zahn handelt, auch innerhalb eines
durchaus normalen Geschehensablaufs auftreten, weshalb sie nicht von vornherein einem
äusseren Faktor zugeordnet werden kann. Somit müsste die unmittelbare Ursache der
Schädigung unter besonders "sinnfälligen" Umständen gesetzt worden sein, die Einwirkung
würde erst durch das Hinzukommen eines zusätzlichen Ereignisses zum ungewöhnlichen
äusseren Faktor. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers kann, nachdem nicht
bestritten wird, dass weder der Sprung noch das gewollte Halten eines Kugelschreibers im
Mund etwas Ungewöhnliches darstellt, das erforderliche Begriffsmerkmal der
Ungewöhnlichkeit nicht allein durch das Zusammenkommen dieser beiden Faktoren
begründet werden; denn Einwirkungen, die aus alltäglichen Vorgängen resultieren, taugen
in aller Regel nicht als Ursache einer Gesundheitsschädigung. Ebensowenig lässt sich
zufolge der Wirkung, hier der Fraktur des Zahns bis in die Wurzel, auf eine
Ungewöhnlichkeit schliessen.

E. 6.3
Zu prüfen bleibt somit, ob die unmittelbare Ursache der Schädigung unter besonders
"sinnfälligen" Umständen gesetzt worden ist. Anders als bei dem zum Vergleich



herangezogenen, BGE 134 V 72 zugrunde liegenden Fall, in welchem eine Zahnverletzung
durch Aufschlagen des Kopfes gegen das Lenkrad eines Auto-Scooters zu beurteilen war,
ist die Schädigung hier nicht durch Anschlagen des Kopfes beziehungsweise des Zahns
oder etwas Ähnliches verursacht worden. Vielmehr ist das Ereignis eher mit einer
Zahnschädigung beim Kauvorgang zu vergleichen und daher die diesbezügliche
Rechtsprechung heranzuziehen. In dem in BGE 112 V 201 zu beurteilenden Fall fehlte es
bei der Schädigung durch einen Stein im selbst gebackenen Kirschenkuchen, der mit nicht
entsteinten Früchten zubereitet wurde, an der Sinnfälligkeit. Das Abbrechen des Zahnes war
nicht als Unfall zu qualifizieren, weil - wie bei Dekorationsperlen auf oder in einem
Kuchen, bei einem Stein in einer gedörrten Zwetschge im "Tuttifrutti" oder bei einer mit
Zunge und Zähnen bewusst gesuchten Figur im Dreikönigskuchen - nicht die Einwirkung
eines ungewöhnlichen äusseren Faktors den Zahnschaden verursacht hat (E. 3b S. 205).
Anders qualifizierte das Eidgenössische Versicherungsgericht die Nussschale im Nussbrot;
es hielt fest, es könne wohl nie gänzlich ausgeschlossen werden, dass sich in einem
Nahrungsmittel eine Nussschale befinde. Indessen dürfe nicht nur derjenige Faktor als
ungewöhnlich bezeichnet werden, mit welchem sicher nicht gerechnet werden muss. Es
genüge, wenn damit der Rahmen des Alltäglichen oder Üblichen überschritten werde
(Urteil K 1/88 vom 15. August 1988 E. 2b, nicht publ. in: BGE 114 V 169 , aber in: RKUV
1988 Nr. K 787 S. 419). Mit Blick auf diese vergleichbaren Fälle ist dem Biss auf den
Kugelschreiber die erforderliche besondere Sinnfälligkeit abzusprechen, denn der
Versicherte hat ihn sich selbst bewusst in den Mund gesteckt. Ähnlich wie im Fall der
Schädigung durch einen Stein im selbst gebackenen Kirschenkuchen kann er sich daher
nicht darauf berufen, dass er beim Sprung in die Grube mit einem Biss auf den
Kugelschreiber - beziehungsweise mit einer entsprechenden Zahnverletzung - nicht habe
rechnen müssen.

E. 7
Zusammengefasst vermag damit das Zusammenkommen zweier gewöhnlicher Faktoren,
nämlich der Sprung in die Grube und der Kugelschreiber im Mund, ein
schadensspezifisches Zusatzgeschehen nicht zu begründen und liegt im Umstand, dass der
Biss auf den bewusst in den Mund gesteckten Kugelschreiber bei der Landung zu einer
Zahnschädigung geführt hat, auch keine besondere Sinnfälligkeit. Damit ist das
Begriffsmerkmal der Ungewöhnlichkeit nicht erfüllt und besteht keine Leistungspflicht des
Unfallversicherers.

E. 8
Das Verfahren ist kostenpflichtig ( Art. 65 BGG ). Die Gerichtskosten werden dem
unterliegenden Beschwerdeführer auferlegt (Art. 65 Abs. 4 lit. a in Verbindung mit Art. 66
Abs. 1 BGG ).
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